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Satzung des “ Handball-Förderverein-Viernheim e.V.“ 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen: Handball-Förderverein-Viernheim e.V. 

(2) Der Verein ist im Vereinsregister (des Amtsgerichts Darmstadt unter der Nr. 83444) eingetragen. 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in 68519 Viernheim. 
(4) Das GeschäMsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Handballsports für die Abteilung Handball des TSV AmiciVa 
1906/09 Viernheim e.V. Eingetragen beim Amtsgericht Darmstadt unter der Vereins Nummer VR 82441 durch 
ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mi`eln durch Spenden, Beiträge, Umlagen, 
Zuschüsse, sonsVge Zuwendungen und weiterer erwirtschaMeter Überschüsse und Gewinne sowie deren 
Weiterleitung zur Förderung der steuerbegünsVgten Zwecke im Sinne des Absatzes 1.  

(3) Der Verein ist selbstlos täVg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaMliche Zwecke. 
(4) Die Mi`el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mi`eln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsVgt werden. 

(5) Der Verein ist poliVsch und konfessionell neutral. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschni`s “SteuerbegünsVgte Zwecke“ der 
Abgabenordnung (§51 ff AO). In seiner EigenschaM als Förderverein im Sinne des § 58 AO verwendet er die ihm zur 
Verfügung stehenden Mi`el ausschließlich zur Förderung der in § 2 der Satzung genannten steuerbegünsVgten 
Einrichtung (bzw. zur Förderung der steuerbegünsVgten Zwecke des in § 2 der Satzung genannten Vereins  e.V.).   

§ 4 MitgliedschaG 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (volljährige) und jurisVsche Person werden, die bereit ist, Ziele und 
Satzungszwecke nachhalVg zu fördern. Über den schriMlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe 
von Gründen schriMlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der ZusVmmung der/des 
gesetzlichen Vertreter/s. 

(2) Die Vorstandsmitglieder sind Mitglieder von Amts wegen. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern und den 

Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 
(4) Die MitgliedschaM endet mit dem Austri`, Ausschluss aus dem Verein, Tod des Mitglieds oder Verlust der 

Rechtsfähigkeit. 
(5) Der freiwillige Austri` muss schriMlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. (dies ist jederzeit möglich, 

jedoch hinsichtlich des Mitgliedsbeitrages erst für das folgende Kalenderjahr wirksam)  
(6) Der Ausschluss aus dem Verein ist mit soforVger Wirkung dann möglich, wenn ein wichVger Grund vorliegt. 

Als wichVger Grund gilt der grobe Verstoß gegen die Satzung, insbesondere den Satzungszweck oder die 
Vereinsinteressen.  

(7) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme gewährt worden 
ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei Wochen nach Mi`eilung über den beabsichVgten 
Vereinsausschluss zu erfolgen. 

(8) Bei Beendigung der MitgliedschaM besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen oder einer 
Beitragsrückersta`ung. 

(9) Personen die in außergewöhnlichem Maße die Zwecke des Vereins gefördert haben, können durch Beschluss 
des Vortandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Eine damit verbundene Beitragsfreiheit kann durch den 
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Vorstand empfohlen werden und durch eine AbsVmmung an der Jahreshauptversammlung von den 
Mitgliedern genehmigt werden. 

§ 5 Beiträge 

(1) Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt und in einer Beitragsordnung 
beschlossen. Die Mitgliedsbeiträge werden bevorzugt mit LastschriM eingezogen. 

(2) Das Beitragsjahr erstreckt sich jeweils von Juli bis zum Juli des Folgejahres. Tri` ein neues Mitglied erst im 
Januar ein, wird der halbe Jahresbeitrag erhoben und im folgenden Beitragsjahr der volle Betrag. 

§ 6 Rechte der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder haben Antrags-,Diskussions-, Teilnahme- und SVmmrecht bei der Mitgliederversammlung 
(2) Alle Mitglieder verpflichten sich, die Aufgaben des Fördervereins im Sinne des § 2 zu erfüllen. 
(3) Für die Mitglieder sind die Satzungen und Ordnungen sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane verbindlich. Sie 

sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck 
des Vereins schadet und entgegensteht.. 

(4) Die Mitglieder wählen den Vorstand. Eine Übertragung des SVmmrechts ist ausgeschlossen. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand,  
2. die Mitgliederversammlung.  

§ 8 Vorstand 

Der auf 2 Jahre gewählte Vorstand setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen: 
• dem/der Vorsitzenden 
• dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
• dem/der Schatzmeister/in 
• dem/der SchriMführer/in 
(1) Vorstandsmitglieder können nur natürliche, volljährige Personen sein und mindestens ein Jahr Mitglied im 

Verein ist. 
(2) Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. 
(3) Der Vorstand kann beliebig viele Beiräte/ Beisitzer mit beratender und sVmmberechVgter FunkVon bestellen 

und auch wieder abbestellen. Ferner kann der Vorstand zur Erfüllung besonderer Aufgaben Unterausschüsse 
einsetzen. Diese arbeiten nach dessen Weisungen und sind nur dem Vorstand gegenüber verantwortlich. 

(4) Vorstandsitzungen können von den Mitgliedern des geschäMsführenden Vorstandes mündlich oder schriMlich 
mit einer Frist von acht Tagen einberufen werden.. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind. 

(5) Der/ Die  1. Vorsitzende allein oder jeweils 2 der übrigen Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich 
oder außergerichtlich. 

(6) Über die Beschlüsse des Vorstandes und deren Sitzungen werden NiederschriMen angeferVgt. 
(7) Der Vorstand führt die laufenden GeschäMe des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie alle die 

Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 

• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die GeschäMsführung des Vereins nach 
der Vereinssatzung,  
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• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der Mitgliederversammlung 
durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter,  

• Öffentlichkeitsarbeit 
• Spendensammlungen 
• OrganisaVon von Veranstaltungen, deren Erlös dem Förderverein zur Erfüllung der Aufgaben zu Gute 

kommen 
• Ordnungsgemäße Buchführung, Erstellen der Jahresberichte 

(8) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne Gegenstände im 
Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts anderes besVmmt wird, die 
BesVmmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende legt die Frist zur ZusVmmung zu einer Beschlussvorlage im 
Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die E-Mail-Vorlage gilt 
dem Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der E-Mail die VersendebestäVgung vorliegt. Für 
den Nichtzugang ist der E-Mail-Empfänger beweispflichVg. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der 
Beschlussfassung über E-Mail innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer 
Vorstandssitzung einladen.  

(9) Der Vorstand ist ermächVgt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen Amtsgericht als 
Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem Erhalt der Gemeinnützigkeit 
gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung 
ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der 
Beschluss muss einsVmmig herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung 
zur Kenntnis gegeben werden. 

(10) Das Amt / Die Ämter des Vereinsvorstandes wird / werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die 
Mitgliederversammlung kann abweichend davon beschließen, dass dem Vorstand / den Vorstandsmitgliedern 
für seine / ihre VorstandstäVgkeit eine angemessene Vergütung gezahlt wird. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist 
ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
• Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstandes;  
• Entgegennahme des Kassenprüfungsberichtes 
• Entlastung des Vorstandes;  
• Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;  
• Änderung der Satzung, bzw. Neufassung (sofern Änderung Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor 

den Wahlen durchgeführt);  
• Erlass von Ordnungen; 
• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder; 
• Auflösung des Vereins.  
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr durchzuführen. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung – für deren Berufung und Durchführung die gleichen BesVmmungen gelten wie für 
die ordentliche Mitgliederversammlung - ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus wichVgem 
Grund beschließt oder ein Dri`el der Mitglieder schriMlich dies unter Angabe der Gründe vom Vorstand 
verlangt. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mind. 2 Wochen und 
unter Mi`eilung der Tagesordnung schriMlich einzuberufen. Die schriMliche Einberufung erfolgt per Mail, 
sollte keine Mailadresse eines Mitgliedes vorliegen erfolgt die Einladung schriMlich per Brief. 
Online Versammlungen sind dann zulässig wenn ein angeordnetes Versammlungsverbot besteht. 
Mi`eilungen jeglicher Art gelten als zugegangen, wenn sie an die dem Verein bekannt gegebene AnschriM 
oder E-Mail-AnschriM gerichtet ist. 
Die Mi`eilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriMlich die 
Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die Tagesordnung 
zu nehmen. Die Anträge müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt gegeben 
werden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen oder Anträge zur Auflösung des Vereins. Nach Ablauf der Frist 
gestellte Anträge können nur zur Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden durch 
Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden SVmmberechVgten.  
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(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, bei 
dessen Verhinderung von einem vom Vorstand besVmmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, so besVmmt die Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der 
Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser Satzung nichts anderes besVmmt ist, besVmmt 
der Versammlungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine 
Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mi`e einen Wahlausschuss, bestehend aus drei Personen.  

(3) Die Art der AbsVmmung besVmmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht eine Art der 
AbsVmmung zwingend besVmmt ist. Bei Wahlen kann die Mitgliederversammlung geheime Wahl 
beschließen. SVmmenthaltungen gelten als nicht abgegebene SVmmen und werden nicht gezählt. Eine 
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine 
SVmme. SVmmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen SVmmen gefasst. Für Satzungsänderungen/ Neufassung der Satzung ist eine 3/4 Mehrheit der 
abgegebenen gülVgen SVmmen, für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine 
Änderung von 4/5 der abgegebenen gülVgen SVmmen erforderlich. 

(4) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben.  
Es muss enthalten: 
• Ort und Zeit der Versammlung;  
• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers;  
• Zahl der erschienen Mitglieder;  
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit;  
• die Tagesordnung;  
• die gestellten Anträge, das AbsVmmungsergebnis mit der Feststellung, ob zugesVmmt oder nicht 

zugesVmmt wurde;  
• die Art der AbsVmmung;  
• Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut;  
• Beschlüsse in vollem Wortlaut.  

§ 11 Kassenprüfer 

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Sie dürfen nicht 
Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. 
Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu ersta`en. 
Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische RichVgkeit, nicht auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge. 
Sie können nur einmal wiedergewählt werden. 

§ 12 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der 
gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, AnschriM, Bankverbindung, 
Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), FunkVon(en) im 
Verein. 

(2) Im Zusammenhang mit seinem Vereinsziel sowie sonsVgen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der 
Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in verschiedenen Medien und übermi`elt Daten und 
Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

Dies betriq insbesondere Versammlungen, Veranstaltungen sowie bei sportlichen oder sonsVgen 
Versammlungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonsVge FunkVonäre. Die Veröffentlichung / 
Übermi`lung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, FunkVon im 
Verein  
Auf seiner Homepage und anderen Social Media Kanälen berichtet der Verein auch über Ehrungen und 
besondere Vorkommnisse. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, FunkVon im 
Verein.  
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Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, FunkVon im Verein, Vereins- 
sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische 
Medien übermi`eln. 
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung / Übermi`lung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für 
einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeiVg über eine beabsichVgte 
Veröffentlichung / Übermi`lung in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein 
Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/
Übermi`lung. Anderenfalls enrernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von 
seiner Homepage und verzichtet auf künMige Veröffentlichungen / Übermi`lungen. 

(3) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonsVge 
FunkVonäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren FunkVon oder besondere Aufgabenstellung im Verein 
die Kenntnisnahme erfordern. 
Macht ein Mitglied glaubhaM, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte 
(z.B. Minderheitenrechte) benöVgt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriMliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonsVge Daten nicht zu anderen Zwecken 
Verwendung finden. 

(4) Durch ihre MitgliedschaM und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung sVmmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermi`lung) und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweiVge, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern 
er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht sta`haM. 

(5) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen VorschriMen des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere 
§§ 34, 35) das Recht auf AuskunM über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den 
Zweck der Speicherung sowie auf BerichVgung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

§ 13 Protokollierung 

Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll der 
Mitgliederversammlung und die Protokolle der Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs- / Sitzungsleiter 
und dem SchriMführer zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der Vorstand aufzubewahren. 

§ 14 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieser Satzung geregelten 
SVmmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die 
Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertretungsberechVgte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein 
aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei Auflösung oder Autebung des Vereins, oder bei Wegfall steuerbegünsVgter Zwecke, fällt das Vermögen 
an die in § 2 der Satzung aufgeführte steuerbegünsVgte KörperschaM, die es unmi`elbar und ausschließlich 
für gemeinnützige, mildtäVge oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 15 InkraGtreten 
Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am___________ in __________________ beschlossen. 


